
STADT BECKUM Beschlussvorlage 2024/0150/1 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Lärmaktionsplanung (Runde 4) – Beschluss des Lärmaktionsplans 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Denkert | 02521 29-6000 | denkert.u@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung 

12.06.2024 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

02.07.2024 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der Lärmaktionsplan der Runde 4 wird beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, den 

Lärmaktionsplan der Runde 4 beim Land Nordrhein-Westfalen zu melden. 

Kosten/Folgekosten 

Die Kosten für die Erarbeitung des Lärmaktionsplans der Runde 4 belaufen sich voraus-

sichtlich auf 8.871,45 Euro. Zusätzlich entstehen Personal- und Sachkosten, die dem lau-

fenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2024 bei dem Produktkonto 

090101.542944 – Verkehrsentwicklungsplan Beckum – zur Verfügung.  

Erläuterungen: 

Mit dieser Ergänzungsvorlage wird der finale Bericht des Lärmaktionsplans der Runde 4 

sowie der Beschlussvorschlag nachgereicht. Es wird auf die Inhalte der Ursprungsvorlage 

2024/0150 verwiesen.  

Anlage(n): 

Bericht des Lärmaktionsplans der Runde 4 
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